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Beschlussvorschlag: 
 
Der Verbandsgemeinderat beschließt, für die Periode 2021 bis 2027 einen Antrag 
auf Anerkennung als LEADER-Region mit den Verbandsgemeinden Adenau, Bad 
Breisig, Brohltall und der Stadt Mayen zu stellen. Die Verwaltung wird beauftragt, die 
notwendigen Schritte für die Bewerbung einzuleiten.  
 
 
 
 
 
 
Etwaige Anträge:   
  
 
    
 
 
Beschluss: 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 
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Sachverhalt: 
 
Gemeinsam mit den Verbandsgemeinden Adenau, Bad Breisig und Brohltal sowie 
der Stadt Mayen hat die Verbandsgemeinde Vordereifel eine lokale integrierte ländli-
che Entwicklungsstrategie (LILE) beschlossen und ist für die Förderperiode 2014 bis 
2020 als LEADER-Region Rhein-Ahr anerkannt worden.  
 
Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden in der lfd. Periode durch das Entscheidungsgre-
mium 1,3 Mio. € Zuschuss für ausgewählte Projekte in die Region bewilligt. Begüns-
tigte sind dabei die LAG, Kommunen, private Personen und Vereine.  
 
Auch in der Verbandsgemeinde Vordereifel wurde der LEADER-Prozess nach an-
fänglichen Schwierigkeiten gut angenommen. Eine Vielzahl von Projekten wurde in 
den letzten fünf Jahren finanziell unterstützt. 
 
Die Geschäftsführung liegt bei der Verbandsgemeindeverwaltung Adenau. Unter-
stützt und vernetzt werden die Akteure vor Ort durch ein professionelles externes 
Regionalmanagement, die Firma Sweco aus Koblenz. Ansprechpartner für die Regi-
on RheinAhr ist Frau Hannah Reisten.  
 
Aktuell laufen schon die Vorbereitungen für die neue Förderperiode. Diese startet 
offiziell 2021 und geht dann bis 2027. Die einzelnen Kommunen müssen in diesem 
Jahr entscheiden, ob auch für diese neue Förderperiode eine Anerkennung als LEA-
DER-Region gewünscht ist. Für die Bewerbung der Region beim Land als LEADER-
Region ist eine neue LILE als Bewerbungsgrundlage zu erstellen. Die Anerkennung 
der Region und die Zuweisung von EU- und Landesmitteln zur Umsetzung der LILE 
müsste ebenfalls beantragt werden. Des Weiteren müsste das Regionalmanagement 
neu ausgeschrieben und anschließend beauftragt werden. 
 
Vieles spricht dafür, in der neuen Förderperiode wieder dabei zu sein, um den Pro-
zess zu verstetigen und die Region weiter voran zu bringen. Auf den bestehenden 
Netzwerken kann aufgebaut und an die Projekterfolge angeknüpft werden. EU und 
Land stellen in der neuen Förderperiode wieder Geld zur Verfügung, um die LILE 
umzusetzen und gute Projekte zu bezuschussen.  
 
Finanzielle Auswirkung: 
In den letzten Jahren waren im Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Vordereifel 
jeweils 7.000,00 € für laufende Kosten veranschlagt. Die WFG des Landkreises 
Mayen-Koblenz bezuschusst diese Kosten mit einem 50%igen Förderanteil. 
 
Dieser Betrag wäre auch voraussichtlich für die Folgeperiode vorzusehen. 
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Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja  Nein 
 
    

Veranschlagung 

 
Nein 
 

 Ja, mit 
       € 

 

 Ergebnishaus-
halt 
  2021 - 2027 

 Finanzhaus-
halt  
 20      

Buchungsstel-
le: 
      

 

 
 
Anlagen: 
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